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Das Gebäudeprogramm und Kulturdenkmäler 
Erleichterung der energetischen Anforderungen 
 
 
Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen leistet Beiträge an die Erneuerung von Gebäude-
teilen. Der Ersatz von Fenstern und Türen wird mit dem Gebäudeprogramm nicht gefördert. 
Zur Erlangung eines Förderbeitrags muss ein entsprechender U-Wert erreicht werden. 
Wenn in einem erhaltens- und schützenswerten Bau die geforderten U-Werte nicht realisierbar 
sind, können Erleichterungen gewährt werden. 
 
Für folgende Bauten (und Bauteile) können diese Erleichterungen gewährt werden: 

- Kulturdenkmäler, d.h. erhaltens- und schützenswerte Objekte, die im Kantonalen Schutz-
inventar (KSI) enthalten sind. 

 
Es gelten die folgenden Erleichterungen (in der mittleren Spalte sind die allgemein gültigen An-
forderungen): 
 

Massnahme  
 

Allgemein gültiger U-Wert 
U-Wert (W/m²K) 
 

Erleichterung 
U-Wert (W/m²K) 
 

B Wand, Dach, Boden: 
Dämmung gegen Aussenklima 
oder bis 2 m im Erdreich 

≤ 0.20 W/m²K ≤ 0.30 W/m²K 

C Bauteile mehr als 2 m im Erd-
reich 

≤ 0.25 W/m²K ≤ 0.30 W/m²K 

Die minimale U-Wert-Verbesserung geförderter Bauteile muss mindestens 0.07 W/m²K betragen.

Die Bestätigung der Denkmalpflege ersetzt weder Abklärungen oder Zusagen im Rahmen des or-
dentlichen Baubewilligungsverfahrens noch eine denkmalpflegerische Beurteilung.

Vorgehen:
- Füllen Sie das Fördergesuch des Gebäudeprogramms auf

portal.dasgebaeudeprogramm.ch/sz aus.
- Reichen Sie das untenstehende Formular bei der Denkmalpflege des Kantons Schwyz ein

und legen Sie das Fördergesuch des Gebäudeprogramms (ohne Pläne und Berechnungen) 
bei. Die Adresse lautet: denkmalpflege@sz.ch oder Kantonale Denkmalpflege, Postfach 

2201, 6431 Schwyz
- Sobald Sie die Bestätigung der Denkmalpflege erhalten haben, reichen Sie Ihr Förderge-

such beim Gebäudeprogramm ein (Amt für Umwelt und Energie, Energiefachstelle,

Postfach 2462, 6431 Schwyz) und legen Sie die Bestätigung der Denkmalpflege bei.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau Evelyn Burgherr zur Verfügung. 
(Telefon 041 819 20 89, evelyn.burgherr@sz.ch) 

https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/sz
mailto:denkmalpflege@sz.ch
mailto:evelyn.burgherr@sz.ch
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Objektdaten 
Durch die Bauherrschaft auszufüllen 
 
Gesuchs-ID 
Provisorische Gesuchs-ID (vom Gebäudeprogramm) SZ-_______________________________________ 

 
Eigentümer 
Vorname, Name  
Strasse, Nr.  
PLZ, Ort  
Telefon  
E-Mail  
Eidgenössischer Gebäudeidentifikator (EGID)  

 
Umfang und Begründung der Erleichterung 
Durch den Planer auszufüllen 
 
Umfang der Erleichterung 
Für welche Bauteile wird eine Erleichterung bean-
tragt? 

 

􀜆 Wand gegen Aussenklima 
􀜆 Dach gegen Aussenklima 
􀜆 Boden gegen Aussenklima 
􀜆 Bauteil mehr als 2 m im Erdreich 

 
Begründung der Erleichterung 
Wie ist die Ausführung der Massnahme geplant? 
(Bauteile mit Angabe Dämmstärke und U-Wert) 

 

 

Weshalb können die allgemein gültigen U-Wert- 
Anforderungen, unter Berücksichtigung der denk-
malpflegerischen Auflagen, nicht erfüllt werden? 

 

 

Welche Alternativen wurden geprüft (z.B. Innen-
dämmung statt Aussendämmung) damit die allge-
mein gültigen Anforderungen eingehalten werden 
können? 

 

 

Weshalb soll auf die Ausführung der geprüften Al-
ternativen verzichtet werden? 

 

 
Bestätigung der Denkmalpflege 
Wird von der Denkmalpflege ausgefüllt 
Die Denkmalpflege bestätigt, dass beim oben er-
wähnten Objekt aufgrund der Einstufung als erhal-
tens- oder schützenswertes Objekt, die beantragten 
Erleichterungen bei den energetischen Anforderun-
gen gewährt werden können. 

 

 
 
 
Datum: _____________________________________ 

 

 

 

Unterschrift: ________________________________ 
 

 


